Unterrichtung des Patienten über Wahlleistungskosten

1. Wahlleistungen sind über die allgemeinen Krankenhausleistungen hinausgehende Sonderleistungen. Diese sind gesondert zu vereinbaren und vom Patienten zu bezahlen. Die Wahlleistungen gliedern sich in

· die Kosten der wahlärztlichen Leistungen („Wahlleistung Arzt“),

· die Krankenhauswahlleistungen.

Die konkreten Preise für die nichtärztlichen Wahlleistungen können Sie dem Entgelttarif des Klinikums N.N. entnehmen. Dieser Entgelttarif enthält auch eine „Patienteninformation vor der Vereinbarung von wahlärztlichen Leistungen“.

2. Die Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen bedeutet für Sie, dass Sie sich damit die persönliche Zuwendung und besondere fachliche Qualifikation und Erfahrung des liquidationsberechtigten Chefarztes hinzukaufen.

Selbstverständlich werden Ihnen auch ohne Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung alle medizinisch notwendigen Versorgungen durch hinreichend qualifizierte Ärzte (Facharztstandard) zuteil, jedoch richtet sich dann die Person des behandelnden Arztes ausschließlich nach der medizinischen Notwendigkeit. Dies bedeutet, dass eine medizinische Leistung, die nur vom Chefarzt erbracht werden kann, auch ohne Wahlleistungsvereinbarung von diesem erbracht wird. 

3. Bei Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen erstreckt sich die Vereinbarung auf alle liquidationsberechtigten Ärzte des Klinikums N.N., die an der Behandlung unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind (sog. Wahlleistungsbehandlungskette gemäß § 22 Abs. 3 Satz 1 BPflV).

4. Die konkrete Abrechnung der ärztlichen Wahlleistungen richtet sich nach den Regeln der Amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), die in jedem Pflegestützpunkt, bei der Chefarztsekretärin oder in der Patientenverwaltung eingesehen werden kann. Dieses Gebührenwerk weist folgende Grundsystematik auf:

In einer ersten Spalte wird die abrechenbare Leistung mit einer Gebührenziffer versehen. Dieser Gebührenziffer ist in einer zweiten Spalte die verbale Beschreibung der abrechenbaren Leistung zugeordnet. In einer dritten Spalte wird die Leistung mit einer Punktzahl bewertet. Dieser Punktzahl ist ein für die ganze GOÄ einheitlicher Punktwert zugeordnet, welcher in Euro ausgedrückt ist. Der ab 01.01.1996 gültige Punktwert liegt gemäß § 5 Abs. 1 GOÄ bei 0,06 €.  Aus der Multiplikation von Punktzahl und Punktwert ergibt sich der Preis für diese Leistung, welcher in einer Spalte 4 der GOÄ ausgewiesen ist.

Bei dem so festgelegten Preis handelt es sich um den sog. GOÄ-Einfachsatz. Dieser Einfachsatz kann sich durch Steigerungsfaktoren erhöhen. Diese berücksichtigen die Schwierigkeit und den Zeitaufwand der einzelnen Leistung oder die Schwierigkeit des Krankheitsfalles. Innerhalb des normalen Gebührenrahmens gibt es Steigerungssätze zwischen dem einfachen und dem 3,5-fachen des Gebührensatzes, bei technischen Leistungen zwischen dem einfachen und dem 2,5-fachen des Gebührensatzes und bei Laborleistungen zwischen dem einfachen und dem 1,3-fachen des Gebührensatzes. Der Mittelwert liegt für technische Leistungen bei 1,8, für Laborleistungen bei 1,15 und für alle anderen Leistungen bei 2,3. 

Welche Gebührenordnungspositionen bei Ihrem Krankheitsbild zur Abrechnung gelangen und welche Steigerungssätze angewandt werden, lässt sich nicht abstrakt vorhersagen. Hierfür kommt es darauf an, welche Einzelleistungen konkret erbracht werden, welchen Schwierigkeitsgrad die Leistung besitzt und welchen Zeitaufwand sie erfordert.

Beispielhaft haben wir in der nachfolgenden Tabelle einige strahlentherapeutische Leistungen nach dem oben dargestellten Schema der GOÄ zusammengestellt, so dass Sie sich einen Überblick über die auf Sie zukommenden Kosten machen können. 

GOÄ-Nr.
Legende
Punktzahl
Punktwert
Preis (1,0) €

34
Ausführliches Gespräch
300
0,06 €
17,49

75
Ausführlicher Arztbrief
130
0,06 €
7,58

5831
Bestrahlungsplan
1500
0,06 €
87,43

5832
Zuschlag zu 5831
500
0,06 €
29,14

5833
Zuschlag zu 5831
2000
0,06 €
116,58

5836
Bestrahlung (je Fraktion)
1000
0,06 €
58,29

5837
Zuschlag zu 5836
120
0,06 €
7,00

5. Bei vollstationären, teilstationären sowie vor- und nachstationären wahlärztlichen Leistungen erfolgt nach § 6a GOÄ eine Minderung der Gebühren einschließlich der darauf entfallenden Zuschläge um 25 %. 

6. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die Vereinbarung wahlärztlicher Leistungen für Sie eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung bedeuten kann. Prüfen Sie bitte, ob Ihre private Krankenversicherung/Beihilfe diese Kosten deckt.

Sollten Sie zu Einzelheiten der Abrechnung noch Fragen haben, steht Ihnen meine Sekretärin, Frau N.N., hierfür gerne zur Verfügung.

Prof. Dr. N.N.
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